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Zertifikatehandel ist das am besten geeignete 
Instrument der Klimapolitik
CO2-Emissionen aus Gebäudebrand und dem Verkehr stehen im Mittelpunkt der 
umweltpolitischen Debatte: Keine neuen Verbrennerfahrzeuge ab 2035, Heizen zumindest 
zu 65 % aus regenerativen Energiequellen, Zertifikatehandel auf Gebäudebrand und Verkehr 
ausdehnen, Tempolimit auf Autobahnen, Kfz-Steuer stärker an CO2-Emissionen ausrichten 
und Wegfall des Dienstwagenprivilegs. Wie geeignet sind diese Instrumente? Wird das 
wichtigste Beurteilungskriterium dieser Maßnahmen – die statische Effizienz – herangezogen, 
ergibt sich die Forderung nach einem umfassenden Zertifikatehandel, der sich in seiner 
Mengenbeschränkung strikt an den klimapolitischen Zielen des Pariser Klimaabkommens 
orientiert. Die EU und Deutschland sind hier auf dem richtigen Weg. Die ordnungsrechtlichen 
und übrigen preislichen Maßnahmen wären dann obsolet.

In den letzten 30 Jahren haben sich in Deutschland die 
Treibhausgasemissionen insgesamt halbiert, vor allem in 
der Stromerzeugung und in der Industrie. Die Emissionen 
des Verkehrs und aus der Wärmeerzeugung für Gebäu-
de (Gebäudebrand) sind zwar in den letzten drei Dekaden 
gefallen, aber im laufenden Jahrzehnt stagniert die Ent-
wicklung im Verkehr: Straßenfahrzeuge verbrauchen zwar 
weniger Kraftstoffe, was die durch Verbrennung induzier-
ten CO2-Emissionen reduziert, dafür ist aber die Zahl der 
genutzten Fahrzeuge angestiegen und die Verkehrsleis-
tungen haben zugenommen (klassischer Rebound-Ef-
fekt). Insofern ist nicht verwunderlich, dass der Anteil der 
Treibhausgasemissionen des Gebäudebrandes und des 
Verkehrs an den Gesamtemissionen angestiegen ist, von 
ca. 30 % im Jahr 1990 auf ca. 35 % in den letzten Jahren 
(Umweltbundesamt, 2024).

Die deutsche und europäische Politik versucht seit län-
gerem und in den letzten Jahren verstärkt, gerade bei 
Emissionen aus Gebäuden und aus dem Verkehr ord-
nungsrechtliche Vorschriften zu verstärken und preisliche 
Instrumente einzusetzen. Zu den ordnungsrechtlichen 
Instrumenten zählt die Reform des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG), die vorsieht, dass Gebäude zu mindestens 
65 % aus erneuerbaren Energien beheizt werden sollen, 
falls die bisherige mit fossilen Brennstoffen betriebene 
Heizung erneuert werden muss. Technologisch würde 
dies meist auf den Einbau von Wärmepumpen hinauslau-
fen. Zunächst gilt diese Pflicht nur für Neubauten in Neu-
baugebieten, ab Mitte 2026 bzw. ab Mitte 2028 dann auch 
in Bestandsgebäuden. Ein weiteres ordnungsrechtliches 
Instrument sind die Flottengrenzwerte für Neufahrzeu-
ge, die herstellerspezifisch festgelegt werden (Eisenkopf, 
2024; Kafsack et al., 2024; Umweltbundesamt, 2021). 
Im Frühjahr 2023 hat der europäische Gesetzgeber be-
schlossen, die Flottengrenzwerte für Neufahrzeuge zum 
1.1.2025 auf 93,6 g CO2/km zu reduzieren. Ab 2035 wird 
der Grenzwert auf null gesenkt, folglich werden keine 
Neufahrzeuge mehr zugelassen, die CO2 ausstoßen (Ver-
brennerverbot). Zu den ordnungsrechtlichen Instrumen-
ten gehört auch das diskutierte Tempolimit auf Autobah-
nen.

Zu den preislichen Instrumenten zählt der Emissions-
zertifikatehandel. Gegenwärtig wird entsprechend dem 
2019 beschlossenen Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) das Inverkehrbringen von fossilen Brenn- und 
Kraftstoffen mit einer Steuer von 45 Euro pro Tonne CO2 
belegt. Teil dieses Gesetzes ist aber auch, dass die CO2-
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Abbildung 1
Funktionsweise eines Verbots von CO2-Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.

Steuer ab 2026 durch einen Zertifikatehandel ersetzt 
wird. Mit der Verschärfung der europäischen Klimapoli-
tik im Frühjahr 2023 wurde ebenfalls ein Zertifikatehandel 
für Gebäudebrand und Verkehr (sowie Kleinbetriebe) (EU 
Emissions Trading System, EU-ETS 2) beschlossen, der 
ab 2027 gelten soll. Ein preisliches Instru ment ist auch 
die Kraftfahrzeugsteuer, die einerseits als hubraumab-
hängige Gebühr und andererseits in Abhängigkeit von der 
Antriebsart bzw. dem CO2-Ausstoß erhoben wird. Neue 
Kfz-Steuersätze gelten dabei nur für neu zugelassene 
Fahrzeuge (Agora Verkehrswende, 2022). Bei der Dienst-
wagenbesteuerung werden vollelektrische Fahrzeuge 
und Plug-in-Hybride zusätzlich begünstigt (Agora Ver-
kehrswende, 2022; Fehr, 2024).

Mit welchen Instrumenten die Treibhausgasemissionen 
aus Gebäudebrand und aus Verkehr beseitigt werden 
sollten, ist eine seit langem diskutierte Frage der Umwelt-
ökonomik. Aus den üblichen Bewertungskriterien – sta-
tische Effizienz, dynamische Effizienz, ökologische Treff-
sicherheit und politische Durchsetzbarkeit (Wein, 2023, 
Kapitel 6) – hat die statische Effizienz für die Klimapolitik 
eine herausgehobene Bedeutung.

Funktionsweise von Verboten und Zertifikaten

Bei einem Verbot gibt der Staat den Emittenten genau 
vor, ob und in welchem Ausmaß Emissionen zu vermei-
den sind. Bei Zertifikaten (handelbaren Verschmutzungs-
rechten) müssen Emittenten für ihre Emissionen „Erlaub-
nisscheine“ aufweisen. Der Staat legt die zulässige Ge-
samtemissionsmenge pro Jahr fest (Cap). Die Zertifikate 
müssen auf speziellen Börsen gekauft werden.

Die Wirkungsweise eines Verbots von CO2-Emissionen 
wird anhand von Abbildung 1 erkennbar (Wein, 2023, S. 
222–223). Auf der Abszisse sind in vereinfachter Form die 
von einem Emittenten verursachten Emissionen abgetra-
gen, beginnend im Ursprung 0. Ohne staatliche Vorgaben 
würde der Emittent i die Menge e0 an Emissionen erzeu-
gen. Jede Emissionseinheit e zu vermeiden, also von e0 in 
Richtung des Ursprungs zu gehen, verursacht Kosten und 
Mühe. Für private Haushalte wären im Bereich des Gebäu-
debrandes diese beispielsweise die Kosten des Einbaus 
einer Wärmepumpe, die Stromkosten für den Betrieb der-
selben, der Einbau wärmeisolierender Fenster, Ausgaben 
für Dämmungen im Gebäude, der Verlust an Wohlgefühl 
bei geringerer Raumtemperatur etc. Im Verkehr fallen die 
Kosten für die Anschaffung eines elektrisch betriebenen 
Fahrzeuges, die Zeit- und Bequemlichkeitsverluste bei der 
Nutzung des emissionsarmen ÖPNVs im Vergleich zum 
motorisierten Individualverkehr oder gar die Einschrän-
kungen an, nicht mehr mobil sein zu können. In Abbil-
dung 1 wird unterstellt, dass der Emittent zuerst die Ver-

meidungsaktivitäten wählt, die mit geringen Kosten bzw. 
entgangenen Nutzen verbunden sind. Erst wenn diese 
Alternativen erschöpft sind, werden die nächstaufwändi-
geren Optionen beschritten. Grafisch bedeutet dies, dass 
die Grenzvermeidungskostenkurve (GVK) des Emittenten i 
von e0 ausgehend umso stärker ansteigen, je mehr Emis-
sionen bereits vermieden wurden (Bewegung auf der Ab-
szisse nach links). Verbietet nun der Staat die Emissionen 
zwischen e1 und e0 , entstehen für jede zusätzlich vermie-
dene Einheit für den Emittenten immer mehr zusätzliche 
(Vermeidungs)Kosten, dies entspricht in Abbildung 1 der 
senkrecht schraffierten Fläche unter der GVK zwischen e0 
und e1.

Werden die Emissionsrechte über Börsen vergeben 
(Wein, 2023, S. 235–236), soll der Staat die zulässige Ge-
samtemissionsmenge in Abbildung 2 auf e1 beschränken. 
Es ergibt sich die vertikal verlaufende Angebotskurve A. 
Die Grenzvermeidungskostenkurve aller entspricht den 
horizontal aufsummierten Grenzvermeidungskosten der 
einzelnen Emittenten, ausgehend von e0: Der Emittent 
mit den geringsten, nahe Null liegenden Vermeidungs-
kosten beginnt mit der Vermeidung, anschließend sollte 
die Vermeidung durch den zweitkostengünstigsten Ver-
meider erfolgen, usw. Jeder potenzielle Emittent wird 
abwägen, ob er pro Emissionseinheit den Zertifikatspreis 
bezahlt oder stattdessen vermeidet, was natürlich zu 
Vermeidungskosten führt. Die Grenzvermeidungskosten-
kurve aller wird zur Nachfragekurve N nach Zertifikaten. 
Der Börsenmakler setzt den Gleichgewichtspreis z im 
Schnittpunkt C von Nachfragekurve N und Angebotskur-
ve A. Für alle Emissionen zwischen e0 und e1 fallen zwar 
Vermeidungskosten entsprechend der Fläche Ce0e1 an, 
dafür müssen keine Ausgaben für Zertifikate getätigt wer-
den, das Rechteck CBe0e1 kommt nicht zum Tragen. Die 
Emissionseinheiten von e0 bis e1 werden vermieden, der 
Vermeider realisiert durch die Vermeidung einen Vorteil in 

Euro

0 e1 e0 Emissionen e

Grenzvermeidungs-
kostenkurve GVK

Vermeidungskosten
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Höhe der Fläche CBe0. Für Emissionseinheiten zwischen 
0 und e1 sind die Grenzvermeidungskosten höher als der 
Gleichgewichtspreis z, Vermeidung lohnt sich nicht bzw. 
es ist besser, Zertifikate zu kaufen. Folglich werden Emis-
sionen so lange erfolgen, bis die Grenzvermeidungskos-
ten der letzten vermiedenen Einheiten bei den Käufern 
von Zertifikaten gerade dem Gleichgewichtspreis z ent-
sprechen (in Punkt C). Wie bereits gezeigt, werden die 
Vermeider so lange vermeiden, bis die Grenzkosten der 
letzten vermiedenen Einheit ebenfalls gleich dem Gleich-
gewichtspreis z sind (in Punkt C). Da sich beide Gruppen 
dem gleichen Gleichgewichtspreis z gegenübersehen, 
sind für die letzte vermiedene bzw. erzeugte Einheit an 
CO2 die Grenzvermeidungskosten gleich. Ein wesentli-
cher Unterschied zum Verbot ist jedoch, dass beim Zer-
tifikat für die Restemissionen von 0 bis e1 Zertifikate be-
schafft werden müssen, dem Staat fließen Zertifikatsein-
nahmen entsprechend 0e1Cz zu.

Verbote führen zu Vermeidungskosten bei den Emitten-
ten, Restemissionen bleiben kostenfrei. Bei der Verstei-
gerung von Zertifikaten fallen für den Staat Versteige-
rungserlöse in Abhängigkeit von den Restemissionen an, 
die Emittenten werden Vermeidungskosten aufwenden, 
bis die Grenzkosten der letzten vermiedenen Einheiten ei-
nander gleich sind.

Statische Effizienz als entscheidendes Kriterium

Statische Effizienz bedeutet im Zusammenhang mit der 
Klimapolitik, dass die Zielvorgabe der Minderung einer 
bestimmten Emissionsmenge zu geringstmöglichen Kos-
ten erreicht wird (Wein, 2023, S. 232–235). In Abbildung 3 
sind emittentenspezifische Grenzvermeidungskostenkur-
ven GVK 1 und GVK2 abgetragen, auf der Abszisse ste-

hen die Emissionsmengen der beiden Verschmutzer. Die 
GVK2 verläuft flacher als die GVK 1, da Emittent 2 bereits 
die ersten Einheiten leichter vermeiden kann als Emittent 
1 (da er z. B. geringere Kosten aufweist, da Emittent 2 
einfacher eine Wärmepumpe einbauen kann). Wird jetzt 
ein pauschales Verbot für beide ausgesprochen, sodass 
sie die Emissionsmengen von e0 auf e1 reduzieren müs-
sen, trägt Emittent 1 für die letzte vermiedene Einheit e1 
die GVK 1(e 1) und Emittent 2 ist mit GVK 2(e 1) konfrontiert. 
Gesamtwirtschaftlich würde man sich besserstellen, 
wenn man Emittent 1 eine Einheit weniger Vermeidung 
auferlegt, bei ihm würde die Strecke AB eingespart. Um 
das gleiche Emissionsziel zu erreichen, muss aber Emit-
tent 2 mit einem um eine Einheit strengeren Verbot belegt 
werden; bei ihm fallen deshalb zusätzliche Vermeidungs-
kosten in Höhe der Strecke CD an. Da die zusätzlichen 
Kosten, gemessen durch die Strecke CD, kleiner sind als 
die eingesparten Kosten (= Nutzen) mit Strecke AB, wird 
das gleiche Emissionsziel zu geringeren Kosten erreicht. 
Für weitere Einheiten rechts von e 1 würde ein milderes 
Verbot ebenfalls Kosteneinsparungen bei Emittent 1 er-
bringen, die durch Mehrkosten beim strenger reglemen-
tierten Emittenten 2, links von e 1, nicht ausgeglichen 
würden. Erst rechts von e3 bzw. links von e2 wird es keine 
weiteren Gesamtkosteneinsparungen mehr geben. Sta-
tische Effizienz wäre folglich in e2 bzw. e3 erreicht. Ein 
pauschales Verbot, dass beide Emittenten auf e 1 zwingt, 
verfehlt bei unterschiedlichen Grenzvermeidungskosten-
kurven die statische Effizienz. Bei der Zertifikatelösung 
wird jeder Emittent so lange vermeiden, bis die Grenzver-
meidungskosten der letzten vermiedenen Einheit gleich 
z entsprechen. Bei einheitlichem Zertifikatekurs sind so-
mit die Grenzvermeidungskosten der letzten vermiede-
nen Einheiten einander gleich, statische Effizienz wird bei 
Zertifikaten automatisch erreicht.

Abbildung 2
Versteigerung von Zertifikaten für CO2-Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.
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Abbildung 3
Statische Effizienz bei der Vermeidung von CO2-
Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.
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Erfüllen die klimapolitischen Maßnahmen das 
Kriterium der statischen Effizienz?

Abschließend wird untersucht, inwieweit die in Deutsch-
land herangezogenen ordnungsrechtlichen und preisli-
chen Instrumente der Reduzierung von CO2-Emissionen 
aus Gebäudebrand und Verkehr das Kriterium der stati-
schen Effizienz erfüllen.

Mit dem GEG soll Heizenergie zu zwei Dritteln aus erneu-
erbaren Energien gewonnen werden. Da die technischen 
Voraussetzungen bei den einzelnen Gebäuden sehr un-
terschiedlich sind, wird die Bedingung der statischen Ef-
fizienz nicht erfüllt. Ob sich die im Gesetz vorgesehenen 
relativierenden Tatbestände (z. B. Befreiung, wenn Inves-
titionen in keinem angemessenen Verhältnis zum Ertrag/
Wert des Gebäudes stehen oder persönliche Umstände 
des Hauseigentümers wie Pflegebedürftigkeit vorliegen) 
tatsächlich an den individuellen Grenzvermeidungskos-
ten orientieren, ist zumindest fragwürdig. Je stärker die 
Ausnahmetatbestände greifen oder je mehr das Aufstel-
len von kommunalen Wärmeplänen die Pflicht zur Um-
stellung „verwässert“, umso weniger CO2-Emissionen 
werden vermieden; die ökologische Treffsicherheit wird 
verfehlt. Die auf jeden Fall aufzuwendenden Umstel-
lungskosten haben politisch einen starken Druck ausge-
übt, sodass nur bei Neubauten in Neubaugebieten aktu-
ell eine Pflicht greift.

Die Flottengrenzwerte für Pkw-Neufahrzeuge vernach-
lässigen das Kriterium der statischen Effizienz: Nur die 
fahrzeugtypenbezogenen Grenzwerte einzuhalten ver-
nachlässigt die tatsächlichen Nutzungsaktivitäten. Die 
individuellen Grenzvermeidungskosten bei der Nutzung 
spielen also keine Rolle. Darüber hinaus ist zweifelhaft, 
ob die Berücksichtigung der herstellerspezifischen Ge-
wichtsklassen für die Bestimmung der Grenzwerte (da 
es für schwere Fahrzeuge technisch schwieriger sei, CO2 
einzusparen, als für leichtere) tatsächlich die Unterschie-
de in den Vermeidungsmöglichkeiten abbildet. Die ökolo-
gische Treffsicherheit steht ebenfalls in Frage, da durch 
mehr Fahrzeugzulassungen und -aktivitäten die CO2-
Emissionen ansteigen, ohne dass eine Verletzung des 
Flottengrenzwertes vorliegt. Ferner gehen nur Neufahr-
zeuge ein, der Fahrzeugbestand bleibt außen vor. Der dy-
namische Anreizeffekt, also der Anreiz, kostengünstigere 
Vermeidungstechniken einzuführen, ist allerdings erheb-
lich, da die Grenzwerte immer mehr abgesenkt werden. 
Flottengrenzwerte sind politisch leicht durchzusetzen, 
da nur Neufahrzeuge betroffen sind und Restemissionen 
nicht bepreist werden.

Beim Verbrennerverbot entstehen hohe Grenzvermei-
dungskosten, wenn die Mobilität nicht durch alternative, 

CO₂-arme Fahrzeuge, sondern nur durch sehr teure Fahr-
zeuge oder mit großen Bequemlichkeitsverlusten einher-
gehenden Alternativen ersetzt werden kann. Unberück-
sichtigt bleibt auch, ob die gleichen Emissionen nicht im 
Gebäudesektor, in anderen Bereichen des Verkehrs, in 
allen anderen Sektoren (Stromerzeugung, Industrie etc.) 
zu geringeren Kosten vermieden werden könnten. Politi-
sche Sprengkraft erhält das Verbrennerverbot, wenn die 
in Deutschland prägende Automobilindustrie beim An-
gebot von CO2-freien Fahrzeugen nicht mithalten kann, 
deshalb erhebliche Wertschöpfung im Inland entfällt und 
nicht zuletzt Arbeitskräfte entlassen werden müssen.

Ein ausschließlich klimapolitisch begründetes Tempoli-
mit auf Autobahnen muss sich fragen lassen, wie hoch 
die zu erwartenden CO2-Einsparungseffekte sein dürften 
(ökologische Treffsicherheit). Empirisch fehlt es an kau-
salanalytisch fundierten Studien, die seriös die Einspa-
rungseffekte benennen können. Am besten fundiert ist 
die Studie von Bauernschuster und Traxler (2021), die bei 
einem 120 km/h-Limit einen Rückgang von 2,8 Mio. tCO2 
voraussagt. Für die statische Effizienz kommt es darauf 
an, ob nicht in anderen Sektoren (übriger Verkehr, im 
Gebäudebrand, in der Stromerzeugung, in der Industrie, 
etc.) die Vermeidung zu geringeren Grenzvermeidungs-
kosten erreicht werden kann.

Das EU-ETS 2 und der nationale Emissionshandel (nEHS) 
schaffen automatisch eine statisch effiziente Vermei-
dung, da sich die Emittenten immer an dem geltenden 
Zertifikatekurs orientieren. Dies setzt voraus, dass beide 
in ein einheitliches Handelssystem mit einem einheitli-
chen Zertifikatspreis übergehen und – noch besser für 
die statische Effizienz – mit dem ETS 1 verschmolzen 
werden. Erst dann ist die sektor übergreifende Gleichheit 
der Zertifikatspreise erreicht. Knackpunkt des Zertifika-
tehandelssystems ist die Frage, ob die zulässigen Zer-
tifikatemengen im Hinblick auf die verfolgten Klimaziele 
hinreichend knapp festgelegt werden. Mit dem avisierten 
Frontloading (Erhöhung der zulässigen Menge an Zerti-
fikaten im Einführungsjahr 2027 um 30 %) und der fall-
weisen Freigabe der Marktstabilitätsreserve zur Begren-
zung des Zertifikatspreises (Agora Energiewende, 2023) 
werden zu Beginn des ETS 2 Signale ausgesendet, dass 
die Menge nicht hinreichend knappgehalten wird; die 
ökologische Treffsicherheit würde verfehlt. Insbesonde-
re mit dem europäischen Plan, jedes Jahr die zulässige 
Menge zu reduzieren, wird vermutlich ein Abfallen des 
Zertifikatspreises verhindert, die dynamische Anreizwir-
kung bleibt hoch. Für die politische Durchsetzbarkeit ist 
wichtig, dass alle Zertifikatseinnahmen pro Kopf an die 
Bevölkerung zurückgegeben werden, um zumindest im 
Durchschnitt die finanzielle Mehrbelastung der Zertifikate 
auszugleichen.
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Die geringe ökologische Wirksamkeit der Kfz-Steuer liegt 
einerseits am niedrigen Kfz-Steuersatz und andererseits 
an der Tatsache, dass Änderungen in der Kfz-Steuer nur 
für neu zugelassene Fahrzeuge gelten.

Beim pauschalisierten Dienstwagenprivileg gehen nur die 
bauartbedingten CO2-Emissionen als „Fixum“ ein, bei hy-
briden und vollelektrischen Fahrzeugen werden die geld-
werten Vorteile nur zur Hälfte bzw. zu einem Viertel be-
steuert. Die aus der konkreten Nutzungsintensität resultie-
renden Emissionen bleiben unbelastet; unterschiedliche 
Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen Einhei-
ten sind zu erwarten. Politisch ist das Dienstwagenprivileg 
vermutlich leicht durchsetz- bzw. erhaltbar, weil eine rela-
tiv kleine Gruppe profitiert und sich die Nachteile der Steu-
ermindereinnahmen auf Viele wenig spürbar verteilen.

Insgesamt schneiden die preislichen Instrumente besser 
als die ordnungsrechtlichen Instrumente ab. Gerade in 
Bezug auf die statische Effizienz ragt das preisliche Ins-
trument des Zertifikatehandels hervor. Möglichst schnell 
sollte aus ETS 1/2 mit nEHS ein einheitlicher europäischer 
Zertifikatehandel entstehen. Für die ökologische Treffsi-
cherheit sind die Obergrenzen der Zertifikatemengen ent-
sprechend der klimapolitischen Zielvorgaben – möglichst 
unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad Erwärmung – einzuhal-
ten und entsprechend von Jahr zu Jahr zu senken. Die 

preislichen Instrumente Kfz-Steuer und für Elektrofahr-
zeuge reduzierter geldwerter Vorteil der Dienstwagenbe-
steuerung sind wenig ökologisch wirksam und statisch 
ineffizient. Die ordnungsrechtlichen Instrumente sind bei 
einem adäquaten Zertifikatehandel verzichtbar. Politisch 
müssen die Zertifikateeinnahmen an die Bevölkerung zu-
rückgegeben werden.
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